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  1 EINLEITUNG 
Anlass  Die Bau- und Zonenordnung wurde im 2018 gesamtheitlich revidiert. 

Dabei wurden die erforderlichen Anpassungen an übergeordnete 
Vorgaben (kantonaler und regionaler Richtplan, neue PBG Begriffe 
etc.) sowie an geänderte kommunale Verhältnisse vorgenommen. 

Die Gemeinde Russikon plant nun eine Erweiterung des Schulareals 
Sunneberg 3 durch den Bau einer Doppelturnhalle. Zur besseren 
Überbaubarkeit und Nutzung des Areals ist der Kauf und die Arron-
dierung der Parzelle Nr. 804 in die Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen vorgesehen.  

   
Antrag  Die Gemeinde Russikon beantragt, die Parzelle Nr. 804 von der Zone 

W2/35 in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen umzuzonen.  
Dieser Antrag umfasst eine Teilrevision des Zonenplans, welcher von 
der Gemeindeversammlung verabschiedet werden muss.  

   
  2 TEILREVISION DES ZONENPLANS 
Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen 

 Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen dient der Erfüllung vor-
handener und voraussehbarer öffentlicher Aufgaben. Zulässig sind 
Bauten, Anlagen und Nutzungen, die überwiegend zur Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben benötigt werden. Bestehende zonenfremde Bau-
ten und Anlagen dürfen belassen und unterhalten werden, bis sie 
oder der Boden für die Aufgaben im öffentlichen Interesse bean-
sprucht werden.  

   
Heutige Zonengrenze  Die Parzelle Nr. 804 ist beinahe vollständig von der bestehenden Zo-

ne für öffentliche Bauten und Anlagen umschlossen. Sie bildet einen 
über den Schulweg hinausragenden Fortsatz der Zone W2/35.  
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Beantragte Zonengrenze  Die Teilrevision sieht vor, die Parzelle Nr. 804 der Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen zuzuordnen. 

   

 

 

 
   

  3 AUSWIRKUNGEN 
Gemeindeentwicklung  Die Teilrevision des Zonenplans ermöglicht eine zweckmässige Ergän-

zung des Schulareals auf dem Sunneberg. Die heute auf dem von der 
Umzonung betroffenen Grundstück bestehende Liegenschaft Vers. 
Nr. 1178 wird, je nach weiterem Planungsverlauf, abgebrochen oder 
mittelfristig für schulische Zwecke genutzt.  

Weitere Auswirkungen auf die Gemeindeentwicklung sind nicht zu er-
warten. 

   
Denkmalpflege  Bei der bestehenden Liegenschaft Vers. Nr. 1178 handelt es sich 

nicht um ein Schutzobjekt und die Liegenschaft ist auch nicht inven-
tarisiert.  

Die Arronidierung des Schulareals wird jedoch in enger Zusammen-
arbeit mit der Denkmalpflege und unter Berücksichtigung der beiden 
nahe stehenden kantonalen Schutzobjekten erfolgen.  

Für die Projektierung der Doppelturnhalle in Bereich der Umzonung 
findet zurzeit ein Wettbewerbsverfahren statt. In diesem Verfahren 
wird die Denkmalpflege ebenfalls einbezogen. 

   
Immissionen  Zusätzliche Immissionen sind lediglich während der Bautätigkeit bei 

der Errichtung der künftigen Doppelturnhalle zu erwarten. 
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Erschliessung  Es sind keine Veränderungen der Erschliessungswege geplant. Die 
Verkehrsbelastung wird durch die Überführung der Parzelle Nr. 804 
in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen nicht zunehmen. 

   
Umwelt  Es sind keine veränderten Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten. 

   
Finanzen  Die Gemeinde Russikon beabsichtigt parallel zur beantragten Umzo-

nung in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen den Kauf der 
Parzelle Nr. 804.  

   

  4 MITWIRKUNG 
  4.1 Kantonale Vorprüfung 

  Das kantonale Amt für Raumentwicklung hat mit Schreiben vom 20. 
Januar 2020 zur Teilrevision Stellung genommen. 

Das ARE hält fest, dass es sich bei der vorliegenden Umzonung um 
eine kleine Fläche handele, welche in Bezug auf die in Russikon be-
reitgestellten Einwohnerkapazitäten keine wesentlichen Auswirkun-
gen habe. Die mit der kürzlich durchgeführten Ortsplanungsrevision 
verfolgte Stossrichtung werde demzufolge nicht geschmälert und die 
Planbeständigkeit nicht tangiert.  

Unter Berücksichtigung der unten erwähnten Auflagen könne eine 
Genehmigung der Teilrevision des Zonenplans in Aussicht gestellt 
werden.  

   
Anordnung Doppelturnhalle  Die Zweckmässigkeit der Planungsmassnahme können jedoch nicht 

abschliessend beurteilt werden, da im Erläuterungsbericht lediglich 
darauf hingewiesen werde, dass der Planungsspielraum für eine Dop-
pelturnhalle durch die Umzonung grosser werde.  

Da sich das Grundstück an einer gut einsehbaren und empfindlichen 
Lage im Umfeld des Friedhofs und von denkmalgeschützten Objek-
ten (Kirche, Primarschulanlage Sunneberg [insbesondere Schulge-
bäude]) befinde, sei es angezeigt, den potenziellen Spielraum für die 
Anordnung der neuen Doppelturnhalle in Bezug auf das Grundstücks 
Kat.-Nr. 804 im Vorfeld zur Umzonung grob abzuschätzen und die 
Erkenntnisse im Erläuterungsbericht festzuhalten. Unklar sei weiter, 
welcher Stellenwert dem durch die Umzonung betroffenen Wohnge-
bäude Assek. Nr. 1178 künftig zukommen soll. Darüber ist ebenfalls 
im Erläuterungsbericht Auskunft zu gebe  

   
Entscheid  Der Antrag wird teilweise berücksichtigt. 

   



  
Teilrevision Sunneberg, Russikon  
Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    6 

Erläuterungen  Für die Projektierung der Doppelturnhalle findet zurzeit ein Wettbe-
werbsverfahren statt, bei welchem auch die Denkmalpflege einbe-
zogen wird. Damit kann eine hohe Qualität betreffend Gestaltung 
und Einordnung der künftigen Doppelturnhallte gewährleistet wer-
den. Die ersten Erkenntnisse aus diesem Verfahren liegen jedoch 
noch nicht vor, sodass diese auch nicht im erläuternden Bericht fest-
gehalten werden können.  

   
Darstellung Zonenplan  Die Darstellung der Zonenplanrevision hab die Vorgaben der Verord-

nung über die Darstellung der Nutzungsplanung (VDNP) einzuhalten. 
Zonenpläne haben ausschliesslich den Mst. 1:5000 aufzuweisen. Auf 
erläuternde Vergrösserungen ist im Zonenplan zu verzichten  

   
Entscheid  Der Antrag wird berücksichtigt. 

   
Erläuterungen  Da es sich um einen sehr kleine Zonenplanänderung handelt, wurde 

zur besseren Lesbarkeit und Verständnis neben dem Ausschnitt im 
Masstab 1:5000 gemäss VDNP auch ein etwas grösserer Ausschnitt 
dargestellt. Gerade ältere Personen haben Probleme mit der Lesbar-
keit der 1:5000 Ausschnitte. Die genauen Abmessungen sind nur 
schwer lesbar. Die Planunterlagen müssten auch für die Bevölkerung 
gut verständlich gestaltet sein.  

Dem Wunsch des ARE die Vergrösserungen im Plan zu entfernen, 
wird im Hinblick auf die VDNP nachgekommen. Im Plan werden nur 
noch die 1:5000 Ausschnitte dargestellt. Die Vergrösserungen 1:500 
sind weiterhin im Bericht abgebildet.  

   
  4.2 Öffentliche Auflage 

  Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung betreffend der Umzo-
nung der Parzelle Nr. 804 von der Zone W2/35 in die Zone für öffent-
liche Bauten und Anlagen liegt zwischen dem 6. Dezember 2019 und 
dem 3. Februar 2020 öffentlich auf.  

Während dieser Zeit konnte sich jedermann zur geplanten Umzo-
nung äussern. Es sind keine Einwendungen eingegangen.  

   
  4.3 Anhörung 

  Parallel zur öffentlichen Auflage wurde die Region Zürich Oberland 
und die Nachbargemeinden zur geplanten Umzonung angehört.  

Die Region Zürich Oberland, die Gemeinden Pfäffikon, Fehraltorf und 
Wildberg haben die Revision zur Kenntnis genommen und keine 
Einwände formuliert.  
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  5 SCHLUSSBEMERKUNG 
  Die vorgesehene Umzonung von der Wohnzone W2/35 in die Zone 

für öffentliche Bauten und Anlagen schafft die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die beabsichtigte Erstellung einer Doppelturn-
halle für die Schulanlage Sunneberg 3. Die Auswirkungen sind ver-
träglich. 

Die Festlegung ist somit angemessen und sachgerecht. 
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